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Materielles Flüchtlingsrecht
EuGH erklärt subjektive Nachfluchtgründe bei Religions-
wechsel: In seinem Urteil vom 29. Februar 2024 (Rs. C-
222/22) erläutert der Europäische Gerichtshof sehr ausführ-
lich und sehr grundsätzlich, wie die etwas missverständliche 
Formulierung in Art. 5 Abs. 3 der EU-Qualifikationsrichtlinie 
2011/95/EU zu verstehen ist, wonach es EU-Mitgliedstaaten 
bei Vorhandensein einer entsprechenden nationalen Rege-
lung erlaubt ist, einen Folgeantrag „unbeschadet der Genfer 
Flüchtlingskonvention“ und „in der Regel“ abzulehnen, wenn 
die geltend gemachte Verfolgungsgefahr auf vom Antrags-
teller nach Verlassen seines Herkunftslandes „selbst ge-
schaffenen Umständen“ beruht, etwa auf einem Religions-
wechsel. Ein solcher Folgeantrag darf jedenfalls nicht 
automatisch als rechtsmissbräuchlich abgelehnt werden, 
sagt der Gerichtshof, sondern nur dann, wenn der Antrag auf 
eine positiv festgestellte Missbrauchsabsicht und die Ab-
sicht zurückzuführen ist, das Verfahren für die Zuerkennung 
internationalen Schutzes zu „instrumentalisieren“. Art. 5 
Abs. 3 der Richtlinie habe Ausnahmecharakter und sei des-
halb eng auszulegen, außerdem sei eine Auslegung unter 
Beachtung der Genfer Flüchtlingskonvention vorzunehmen, 
die keine Einschränkung im Hinblick darauf vorsehe, dass 
die begründete Furcht vor Verfolgung auf Aktivitäten des An-
tragstellers nach Verlassen des Herkunftslands beruhen 
könne, die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits 
dort bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung seien. Die 
Wendung „selbst geschaffene Umstände“ ziele darauf ab, 
eine Missbrauchsabsicht des Antragstellers zu ahnden, der 
die Umstände, auf denen die Verfolgungsgefahr beruhe, der 
er bei einer Rückkehr in sein Herkunftsland ausgesetzt wäre, 
„durch eigenes Zutun erzeugt“ und damit das anwendbare 
Verfahren für die Zuerkennung internationalen Schutzes in-
strumentalisiert habe (auf eine bloße Kausalität wird es dabei 
nicht ankommen können, weil der Gerichtshof im Kontext 
des Religionswechsels auch ausführt, dass bei einer Konver-
sion „aus innerer Überzeugung“, die ja irgendwie auch durch 
eigenes Zutun erzeugt wurde, eine Missbrauchsabsicht aus-
geschlossen sei). Die Feststellung einer Missbrauchsabsicht 
und der Absicht, das anwendbare Verfahren zu instrumenta-
lisieren, erfordere eine individuelle Prüfung des Antrags an-
hand aller in Rede stehenden Umstände durch die zuständi-
gen Behörden der Mitgliedstaaten, wobei alle relevanten 
Tatsachen zu berücksichtigen seien. Daraus folge, dass Art. 
5 Abs. 3 der Richtlinie entgegen dem Vorbringen der öster-
reichischen und der deutschen Regierung nicht dahin aus-
gelegt werden könne, dass die fakultative Umsetzung dieser 
Bestimmung die Mitgliedstaaten davon befreie, die zuständi-
gen nationalen Behörden zu verpflichten, jeden Folgeantrag 

auf internationalen Schutz individuell zu prüfen. Diese Be-
stimmung könne auch nicht dahin ausgelegt werden, dass 
eine solche Umsetzung es den Mitgliedstaaten erlaube, eine 
vom Antragsteller zu widerlegende Vermutung aufzustellen, 
wonach jeder Folgeantrag, der auf Umständen beruht, die 
der Antragsteller nach Verlassen des Herkunftslands selbst 
geschaffen hat, auf eine Missbrauchsabsicht und die Ab-
sicht zurückzuführen sei, das Verfahren für die Zuerkennung 
internationalen Schutzes zu instrumentalisieren. Eine solche 
Auslegung würde nämlich Art. 4 der Richtlinie, der eine indi-
viduelle und umfassende Prüfung aller Anträge auf internati-
onalen Schutz vorsehe, die praktische Wirksamkeit nehmen. 
In Fällen, in denen die mit einem Folgeantrag befasste zu-
ständige nationale Behörde feststelle, dass die vom Antrags-
teller geltend gemachten Umstände von einer Missbrauchs-
absicht und einer Absicht zeugen, das anwendbare 
Verfahren zu instrumentalisieren, so dass ihm die Anerken-
nung als Flüchtling auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 3 der 
Richtlinie verweigert werden könne, bedeute der Ausdruck 
„unbeschadet der Genfer Flüchtlingskonvention“, dass der 
Antragsteller im betreffenden Mitgliedstaat trotzdem die 
durch die Genfer Flüchtlingskonvention gewährleisteten 
Rechte in Anspruch nehmen könne, falls die Behörde im 
Licht der genannten Umstände feststelle, dass der Antrags-
teller für den Fall der Rückkehr in sein Herkunftsland wahr-
scheinlich einer Verfolgung ausgesetzt wäre. Zu diesen 
Rechten zähle das durch Art. 33 Abs. 1 dieser Konvention 
gewährleistete Recht, wonach kein vertragschließender 
Staat einen Flüchtling auf irgendeine Weise über die Grenzen 
von Gebieten ausweisen oder zurückweisen wird, in denen 
sein Leben oder seine Freiheit insbesondere wegen seiner 
Religion bedroht sein würde. Der Gerichtshof hat zu seinem 
Urteil auch eine Pressemitteilung veröffentlicht.

(Kein) Flüchtlingsschutz bei Verfolgung von Familienan-
gehörigen in Afghanistan: Das Verwaltungsgericht Bremen 
äußert sich in seinen beiden Urteilen vom 16. Februar 2024 
(Az. 3 K 320/22 und 3 K 2458/22) zu den Voraussetzungen 
für die Flüchtlingsanerkennung, wenn Schutzsuchende aus 
Afghanistan Familienangehörige haben, die sich noch in Af-
ghanistan aufhalten, früher für die Sicherheitskräfte tätig wa-
ren und von den Taliban gesucht oder verfolgt werden. Wenn 
solche Familienangehörige von den Taliban gesucht würden 
(so der Sachverhalt im Verfahren 3 K 320/22), sei davon aus-
zugehen, dass Schutzsuchenden durch die Taliban eine op-
positionelle politische Überzeugung unterstellt werde und 
flüchtlingsschutzrelevante Verfolgungshandlungen drohten, 
weil die Taliban Familienangehörige gesuchter Personen 
häufig als Druckmittel verwendeten. Darauf, ob die Schutz-
suchenden einer bestimmten sozialen Gruppe zugeordnet 
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werden könnten, käme es dabei nicht an. Wenn solche Fami-
lienangehörige von den Taliban jedoch bereits gefasst und 
inhaftiert worden seien (so der Sachverhalt im Verfahren 3 K 
2458/22), sei ein Verfolgungsinteresse der Taliban, etwa ge-
mäß dem Prinzip der Sippenhaft, nicht mehr ersichtlich.

Neues zu Eritrea: Das Oberverwaltungsgericht Koblenz 
trägt in seinem Urteil vom 24. Januar 2024 (Az. 13 A 
10789/23.OVG) das ihm Mögliche bei, die bereits einigerma-
ßen uneinheitliche und unübersichtliche asylgerichtliche 
Rechtsprechung zu Eritrea (siehe etwa zuletzt HRRF-News-
letter Nr. 111, Nr. 112 und Nr. 113) noch uneinheitlicher und 
unübersichtlicher zu gestalten, immerhin unter ausführlicher 
Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung anderer Ober-
verwaltungsgerichte. Für die Rückkehrprognose will das Ge-
richt auf eine frewillige Rückkehr nach Eritrea abstellen, weil 
einem aus dem Ausland zurückkehrenden Eritreer vorbehalt-
lich besonderer individueller Umstände die Zahlung der Auf-
bausteuer und die Abgabe der Reueerklärung zumutbar sei-
en. Für Personen, die nicht im Verdacht exilpolitisch-oppo-
sitioneller Betätigung stünden, sei es dann nicht beachtlich 
wahrscheinlich, dass sie wegen illegaler Ausreise und/oder 
Entziehung vom Nationaldienst bestraft würden. Allerdings 
bestehe auch bei einer freiwilligen Rückkehr für aus dem 
Ausland zurückkehrende Eritreer im nationaldienstpflichti-
gen Alter, die den Nationaldienst noch nicht abgeleistet ha-
ben, nicht sonst davon befreit sind oder aufgrund besonde-
rer Umstände direkt in den zivilen Teil des Nationaldienstes 
eingezogen werden, die beachtliche Wahrscheinlichkeit, 
dass sie in den militärischen Teil des Nationaldienstes aufge-
boten und dort einer unmenschlichen oder erniedrigenden 
Behandlung oder Bestrafung bis hin zur Folter ausgesetzt 
sein würden. Zudem bestehe eine beachtliche Wahrschein-
lichkeit für die Annahme, dass dauerhaft aus dem Ausland 
zurückkehrende Eritreer auch bei Zahlung der Aufbausteuer 
und Unterzeichnung der Reueerklärung den sogenannten 
Diaspora-Status nicht erlangen könnten. Das Oberverwal-
tungsgericht hat die Revision in dem Verfahren gleich zwei-
mal zugelassen. Zum einen wegen grundsätzlicher Bedeu-
tung der Rechtssache, weil in der Rechtsprechung um-
stritten sei, ob eritreischen Staatsangehörigen, denen nicht 
bereits aus anderen Gründen Schutz zu gewähren sei, 
grundsätzlich zugemutet werden könne, zur Vermeidung ei-
ner Bestrafung eine sogenannte „Reueerklärung“ abzuge-
ben und ob daran anschließend bei der Rückkehrprognose 
im Rahmen der Prüfung subsidiären internationalen Schut-
zes auf eine freiwillige oder eine erzwungene Rückkehr abzu-
stellen sei. Zum anderen als Tatsachenrevision gemäß § 78 
Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 AsylG, weil das Gericht in der Beurteilung 
der tatsächlichen Möglichkeit permanenter Rückkehrer, den 
Diaspora-Status zu erlangen sowie der Frage des Bestehens 
einer beachtlichen Gefahr der Einziehung permanenter 
Rückkehrer in den militärischen Nationaldienst von der Beur-
teilung durch das Oberverwaltungsgericht Hamburg (Urteil 
vom 27. Oktober 2021, Az. 4 Bf 106/20.A) und das Oberver-
waltungsgericht Greifswald (Urteil vom 17. August 2023, Az. 
4 LB 145/20 OVG) abgewichen sei.

Dublin-Verfahren usw.
Dublin-Unzulässigkeitsentscheidungen zu Italien zuläs-
sig: Die Aufnahmeverweigerung Italiens für auf Grundlage 
der Dublin-III-Verordnung zu überstellende Personen kann 
allein eine Gefahr eines Verstoßes Art. 4 GRCh bzw. Art. 3 
EMRK nicht begründen, sondern allenfalls als Indiz gewertet 
werden, meint die 22. Kammer des Verwaltungsgerichts 
Düsseldorf in ihrem in einem Eilverfahren ergangenen Be-
schluss vom 20. März 2024 (Az. 22 L 497/24.A). Das ist inso-
fern spannend, als das Oberverwaltungsgericht Münster das 
anders sieht (siehe etwa HRRF-Newsletter Nr. 101 und 
Nr. 136) und die Frage unlängst, nämlich mit Beschluss vom 
14. Februar 2024 (Az. 11 A 1255/22.A) dem Europäischen 
Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt hat. Dieses 
Vorabentscheidungsverfahren, so das VG Düsseldorf, habe 
in Hinblick auf die Unzulässigkeitsentscheidung des Bun-
desamts für Migration und Flüchtlinge keine Auswirkungen 
auf die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes, weil eine 
noch mangelnde unionsrechtliche Klärung nur dann ein 
Überwiegen des Suspensivinteresses des Antragstellers zu 
begründen vermöge, wenn besondere, in der Person des 
Antragstellers liegende Gründe die Rücküberstellung nach 
Italien und das Betreiben des Hauptsacheverfahrens in 
Deutschland von dort aus unzumutbar erscheinen ließen. 
Die vom Bundesamt erlassene Abschiebungsanordnung so-
wie das Einreise- und Aufenthaltsverbot seien dagegen 
offensichtlich rechtswidrig, weil gegenwärtig nicht im Sinne 
von § 34a Abs. 1 S. 1 AsylG feststehe, dass eine Überstel-
lung des Antragstellers nach Italien durchgeführt werden 
könne.

In Anerkannten-Fällen keine Rückkehr als Familienver-
band anzunehmen: Der Verwaltungsgerichtshof München 
hält in seinem Urteil vom 4. März 2024 (Az. 24 B 22.30376)
nichts davon, die Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts zur Rückkehr als Familienverband auf Anerkannten-
Fälle anzuwenden, d.h. auf solche Fälle, in denen in einem 
anderen EU-Mitgliedstaat Schutzberechtigte in Deutschland 
einen weiteren Asylantrag gestellt haben. Die Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts finde nur bei der Prü-
fung von nationalen Abschiebungsverboten in den Her-
kunftsstaat Anwendung und sei weder auf die Prüfung nach 
Art. 4 GRCh i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG noch auf die Prü-
fung eines nationalen Abschiebeverbots nach § 60 Abs. 5 
AufenthG hinsichtlich eines schutzgewährenden EU-Mit-
gliedstaats zu übertragen. Daher seien in eine Gefahrenpro-
gnose in personeller Hinsicht grundsätzlich nur die Adressa-
ten der Unzulässigkeitsentscheidung einzustellen, nicht aber 
deren Familienangehörige, denen in der Bundesrepublik ein 
Schutzstatus zuerkannt, zu deren Gunsten nationaler Ab-
schiebungsschutz festgestellt oder deren Aufenthalt aus an-
deren Gründen derzeit erlaubt sei. In gleicher Weise sei die 
Prognose vorzunehmen, wenn anlässlich einer Unzulässig-
keitsentscheidung das Vorliegen eines nationalen Abschie-
beverbots nach § 60 Abs. 5 AufenthG hinsichtlich des 
schutzgewährenden Mitgliedstaats geprüft werde. Außer-
dem erfasse eine Rückkehrentscheidung im Sinne des Art. 3 
Nr. 3 der EU-Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG wegen Art. 
6 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 1 Rückführungsrichtlinie auch Ab-
schiebungsandrohungen, die nach § 35 AsylG einen Mit-
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gliedstaat der Europäischen Union als Zielstaat nennen wür-
den. Entsprechend diene die Änderung des § 34 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 4 AsylG durch das Rückführungsverbesserungsgesetz 
auch der Umsetzung der Rückführungsrichtlinie, so dass bei 
dessen Auslegung die Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union zu Art. 5 Rückführungsrichtlinie zu 
beachten sei. Der Verwaltungsgerichtshof hat die Revision in 
dem Verfahren gleich zweimal zugelassen: Zum einen als 
Tatsachenrevision gemäß § 78 Abs. 8 Satz 1 AsylG, weil er 
im Rahmen der Überprüfung der Unzulässigkeitsentschei-
dung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG in der Beurteilung der all-
gemeinen abschiebungsrelevanten Lage in Italien von deren 
Beurteilung durch das Oberverwaltungsgericht Münster (sie-
he dessen Urteil vom 20. Juli 2021, Az. 11 A 1674/20.A) ab-
weicht. Zum anderen wegen der grundsätzlichen Bedeutung 
der zwei Fragen, ob für die Prognose des Bestehens der 
ernsthaften Gefahr einer Behandlung im Sinne von Art. 4 
GRCh im Rahmen einer Unzulässigkeitsentscheidung nach 
§ 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG davon auszugehen sei, dass nur der 
oder die Adressaten einer Unzulässigkeitsentscheidung, 
nicht aber darüber hinaus die Rückkehr weiterer Mitglieder 
einer im Bundesgebiet in familiärer Gemeinschaft lebenden 
Kernfamilie anzunehmen sei, und ob bei der Prüfung eines 
nationalen Abschiebungsverbots für die Prognose der bei ei-
ner Rückkehr drohenden Gefahren davon auszugehen sei, 
dass eine im Bundesgebiet in familiärer Gemeinschaft leben-
de Kernfamilie im Familienverband in einen anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union zurückkehren werde, ob-
wohl diese Familienmitglieder über eine Aufenthaltserlaubnis 
für das Bundesgebiet verfügten.

Dublin-Überstellungen können trotz Pushbacks zulässig 
sein: Praktiken der pauschalen Zurückschiebung oder Zu-
rückweisung und der Inhaftnahme an Grenzübergangsstel-
len in einem EU-Mitgliedstaat bedeuten nicht zwangsläufig, 
dass in diesem Staat systemische Schwachstellen im Sinne 
von Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2 der Dublin‑III‑Verordnung vor-
liegen, die eine Dublin-Überstellung verhindern würden, 
meint der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 29. 
Februar 2024 (Rs. C-392/22), und zwar auch dann nicht, 
wenn diese Praktiken mit dem Unionsrecht unvereinbar sind 
und gravierende Schwachstellen im Asylverfahren und in 
den Aufnahmebedingungen für Schutzsuchende darstellen. 
Die Entscheidung ist Wasser auf die Mühlen der Anhängerin-
nen und Anhänger einer „künstlichen“ (so noch das Verwal-
tungsgericht Braunschweig in seinem Urteil vom 8. Mai 
2023, Az. 2 A 269/22) Differenzierung zwischen der Gruppe 
aller Schutzsuchender und der Gruppe (nur) der Dublin-
Rückkehrerinnen und -Rückkehrer. In dem vom EuGH ent-
schiedenen Verfahren ging es um einen syrischen Schutzsu-
chenden, der von Belarus kommend im November 2021 
nach Polen eingereist war und dort internationalen Schutz 
beantragt hatte. Er hatte vorgebracht, nach seiner Einreise in 
polnisches Hoheitsgebiet zunächst dreimal im Wege eines 
Pushbacks nach Belarus zurückgeschoben und sodann 
nach letztlich erfolgreicher Äußerung eines Asylgesuchs eine 
Woche lang in einem polnischen Grenzschutzzentrum fest-
gehalten worden zu sein, bevor er innerhalb der EU weiterrei-
sen und schließlich in den Niederlanden einen erneuten Asyl-
antrag stellen konnte. Der EuGH äußerte dazu, dass bei der 
rechtlichen Beurteilung von Dublin-Überstellungen nur sol-

che Schwachstellen in EU-Mitgliedstaaten relevant seien, 
die gerade „systemische Schwachstellen“ seien und die im 
Einzelfall die Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigen-
den Behandlung mit sich brächten. In dem entschiedenen 
Verfahren hätten die niederländischen Gerichte zu prüfen, ob 
die festgestellten Schwachstellen in Polen immer noch vor-
handen seien und ob sie allgemein das Asylverfahren und 
die Aufnahmebedingungen beträfen, die für Personen gel-
ten, die internationalen Schutz beantragt hätten, oder zumin-
dest für bestimmte Personen, die internationalen Schutz 
beantragen, wie beispielsweise die Gruppe von Personen, 
die internationalen Schutz suchten, nachdem sie die Grenze 
zwischen Polen und Belarus überschritten hätten oder diese 
Grenze zu überschreiten versucht hätten. Sollte sich heraus-
stellen, dass dies der Fall sei, könnten diese Mängel im Hin-
blick auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs, nach der be-
stimmte Personengruppen betreffende Schwachstellen 
systemischen Schwachstellen gleichgesetzt werden kön-
nen, als „systemisch“ eingestuft werden. Wenn solche sys-
temischen Schwachstellen vorliegen, müsse es außerdem 
zum einen ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte Grün-
de für die Annahme geben, dass der Kläger des Ausgangs-
verfahrens im Fall einer Überstellung tatsächlich Gefahr liefe, 
erneut an die Grenze zwischen Polen und Belarus verbracht 
und dort, gegebenenfalls nach einer Inhaftnahme an einer 
Grenzübergangsstelle, im Wege eines Pushbacks nach Bela-
rus zurückgeschoben zu werden, und zum anderen, ob sol-
che Maßnahmen oder Praktiken ihn einer Situation extremer 
materieller Not aussetzen würden. Bei dieser Beurteilung sei 
die Situation zu berücksichtigen, in der sich der betreffende 
Antragsteller bei der Überstellung oder nach der Überstel-
lung in den zuständigen Mitgliedstaat zu befinden drohe, 
und nicht diejenige, in der er sich befand, als er ursprünglich 
in das Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats einreiste. Der Mit-
gliedstaat, der einen Schutzsuchenden überstellen wolle, 
müsse zum einen alle Informationen berücksichtigen, die 
ihm dieser Schutzsuchende vorlege, und müsse zum ande-
ren bei der Ermittlung der Tatsachen mitwirken, indem er das 
Vorliegen von Gefahren im zuständigen Mitgliedstaat auf der 
Grundlage objektiver, zuverlässiger, genauer und gebührend 
aktualisierter Angaben und im Hinblick auf den durch das 
Unionsrecht verbürgten Schutzstandard für die Grundrechte 
würdige. Er müssen außerdem gegebenenfalls von sich aus 
sachdienliche Informationen zu etwaigen systemischen 
Schwachstellen im Asylverfahren und in den Aufnahmebe-
dingungen im zuständigen Mitgliedstaat berücksichtigen, 
die ihm nicht unbekannt sein könnten. Bevor er zu dem 
Schluss komme, dass im Fall einer Überstellung in den zu-
ständigen Mitgliedstaat eine tatsächliche Gefahr unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung bestehe, könne sich 
der Mitgliedstaat jedoch um individuelle Garantien bemü-
hen, wenn diese glaubhaft seien und ausreichten, um die tat-
sächliche Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung auszuschließen. Der EuGH hatte bereits in seinem 
Urteil vom 30. November 2023 (Rs. C-228/21 u.a.) eine ge-
wisse Relativierung seiner früheren Rechtsprechung vorge-
nommen, indem er entschied, dass ein die Überstellung von 
Schutzsuchenden beabsichtigender Mitgliedstaat eine mög-
licherweise im zuständigen Mitgliedstaat bestehende Gefahr 
einer Verletzung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung 
erst dann prüfen dürfe, wenn er zuvor festgestellt habe, dass 
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in dem zuständigen Mitgliedstaat systemische (und gerade 
nicht nur im Einzelfall bestehende) Schwächen bestünden.

Tatsächliche Verhältnisse in Italien immer noch Aus-
druck systemischer Mängel: Das Verwaltungsgericht Gel-
senkirchen bleibt in seinem Urteil vom 22. Februar 2024 
(Az. 1a K 3331/23.A) bei seiner bereits im Dezember 2023 
geäußerten Ansicht (siehe den Beschluss vom 29. Dezember 
2023, Az. 1a L 1896/23.A), dass eine hypothetische Betrach-
tung der Situation von Schutzsuchenden in Italien im Ergeb-
nis zur Annahme einer systemischen Schwachstelle im itali-
enischen Asylsystem führen würde (siehe ausführlich HRRF-
Newsletter Nr. 127), erläutert seine Annahmen nun aber aus-
führlicher. Außerdem schließt es sich nun dem OVG Münster 
an, dass bereits die bloße Aussetzung von Dublin-Überstel-
lungen nach Italien zur Annahme einer systemischen 
Schwachstelle führe, ohne dass eine hypothetische Betrach-
tung der Situation von Schutzsuchenden erforderlich sein 
soll, und will Schutzsuchende auch weiterhin nicht auf die 
Möglichkeit (vorübergehender) Tätigkeit in der sogenannten 
„Schattenwirtschaft“ verweisen, weil bereits das der Europä-
ischen Union innewohnende Prinzip gemeinsam geteilter 
Werte, nämlich konkret der Rechtsstaatlichkeit, es einem 
Mitgliedsstaat verbiete, Asylsuchende darauf zu verweisen, 
in einem anderen Mitgliedsstaat die dortige Rechtsordnung 
zu missachten.

Italienische Dublin-Rundschreiben vor dem EuGH: Das 
Oberverwaltungsgericht Münster hat mit Beschluss vom 14. 
Februar 2024 (Az. 11 A 1255/22.A) den Europäischen Ge-
richtshof zur Klärung der Frage angerufen, ob die seit De-
zember 2022 bestehende Weigerung Italiens, Schutzsu-
chende im Wege von Dublin-Überstellungen (wieder) 
aufzunehmen, zur Annahme einer systemischen Schwach-
stelle im italienischen Asylsystem führen muss. Falls diese 
Frage zu verneinen sein sollte, möchte das OVG außerdem 
wissen, wie der Zustand des Asylverfahrens und der Aufnah-
mebedingungen in Italien beurteilt werden können, wenn 
mangels tatsächlich durchgeführter Dublin-Überstellungen 
letztlich nur eine hypothetische Beurteilung möglich ist. Die 
Vorlage setzt einen vorläufigen Schlusspunkt unter die inzwi-
schen gefühlt unendlich ausdifferenzierte Rechtsprechung 
deutscher Verwaltungsgerichte zum Umgang mit den italie-
nischen Dublin-Rundschreiben von Dezember 2022, in de-
nen Italien die Mitwirkungen an Dublin-Überstellungen aus-
gesetzt hatte. Zuletzt hatte das Bundesverwaltungsgericht 
u.a. mit Beschluss vom 7. November 2023 (Az. 1 B 34.23) die 
bisherige Rechtsprechung des OVG Münster kritisiert und 
aufgehoben, weil es aus der italienischen Weigerung ohne 
Weiteres eine systemische Schwachstelle ableiten wolle. 
Das OVG Münster, so das Bundesverwaltungsgericht, habe 
zwar ausführlich die fehlende Aufnahmebereitschaft Italiens 
dargelegt, nicht aber eine daraus folgende Gefahr der extre-
men materiellen Not für den Einzelnen, vielmehr blieben die 
Lebensumstände in Italien im Ergebnis offen (siehe ausführ-
lich HRRF-Newsletter Nr. 125). Danach hatte etwa bereits 
das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen in seinem Beschluss 
vom 29. Dezember 2023 (Az. 1a L 1896/23.A) auf die prakti-
schen Schwierigkeiten hingewiesen, die der Ansatz des 
Bundesverwaltungsgerichts in Hinblick auf die Beurteilung 
rein hypothetischer Dublin-Überstellungen haben muss (sie-

he ausführlich HRRF-Newsletter Nr. 127 sowie weiter unten 
in diesem Newsletter). Das OVG Münster hat beim EuGH die 
Durchführung eines beschleunigten Verfahrens beantragt, 
weil mit Blick auf die große Zahl der in Deutschland aufhälti-
gen Flüchtlinge, die in Deutschland einen Asylantrag gestellt 
hätten, für die aber zunächst Italien zuständig sei, eine ra-
sche Klärung erforderlich sei. Außerdem erwähnt das OVG in 
seinem Beschluss, dass es auch in einem Parallelverfahren 
(Az. 11 A 1080/22.A) den EuGH angerufen hat.

Asylverfahrensrecht
Beschwerdeausschluss auch für bestimmte aufenthalts-
rechtliche Streitigkeiten: Falls der Gesetzgeber mit der 
Neufassung von § 80 AsylG im Ende Februar in Kraft getre-
tenen Rückführungsverbesserungsgesetz beabsichtigt ha-
ben sollte, die Reichweite des asylrechtlichen Beschwerde-
auschlusses klarer als bislang zu regeln, so scheint ihm das 
einstweilen noch nicht gelungen zu sein. Der Verwaltungsge-
richtshof Mannheim beschäftigt sich in seinem Beschluss 
vom 13. März 2024 (Az. 11 S 402/24) erneut (siehe zuletzt 
HRRF-Newsletter Nr. 136) mit den Auswirkungen der Neure-
gelung und erklärt, was an sich bereits im Gesetz steht, 
nämlich dass die Reichweite des Beschwerdeausschlusses 
nunmehr nicht ausschließlich davon abhängt, ob es sich um 
eine asylrechtliche Streitigkeit handelt. Vielmehr greife der 
Beschwerdeausschluss mit der Neuregelung auch in be-
stimmten rein aufenthaltsrechtlichen Verfahren, nämlich 
wenn es um Anträge auf die Aussetzung von Abschiebungen 
geht, die auf Grundlage von § 34 AsylG angedroht bzw. auf 
Grundlage von § 34a AsylG angeordnet wurden.

Folgeantrag kann Antrag auf Wiederaufgreifen des Ver-
fahrens darstellen: Ebenso wie unlängst das Verwaltungs-
gericht München (siehe HRRF-Newsletter Nr. 136) hält es 
das Verwaltungsgericht Hamburg in seinem Urteil vom 12. 
März 2024 (Az. 2 A 3543/22) für möglich, Abschiebungsan-
drohungen sowie Einreise- und Aufenthaltsverbote in be-
standskräftigen Asylbescheiden anzugreifen, und zwar unter 
Berufung auf die beiden Urteile des Europäischen Gerichts-
hofs vom 15. Februar 2023 (Rs. C-484/22) und vom 8. Fe-
bruar 2024 (Rs. C-216/22). Im Urteil vom 15. Februar 2023 
hatte der EuGH entschieden, dass inlandsbezogene Ab-
schiebungshindernisse in Form familiärer Bindungen bereits 
in dem Verfahren zu berücksichtigen seien, das zum Erlass 
einer Rückkehrentscheidung (d.h. hier: Abschiebungsandro-
hung) führe; im Urteil vom 8. Februar 2024, dass jedes 
EuGH-Urteil einen „neuen Umstand“ darstellen könne, der 
zur Zulässigkeit eines Asylfolgeantrags führe. Das Verwal-
tungsgericht meint, dass ein Asylfolgeantrag, in dem maß-
geblich auf eine neue familiäre Beziehung zu deutschen Kin-
dern abgestellt werde, als Antrag gemäß § 51 VwVfG auf 
Aufhebung der Abschiebungsandrohung und des Einreise- 
und Aufenthaltsverbots aus dem bestandskräftigen Asylerst-
bescheid auszulegen sein könne, und dass der betroffene 
Antragsteller jedenfalls einen Anspruch auf eine ermessens-
fehlerfreie Entscheidung über einen solchen Antrag habe, 
wobei sich im Fall offensichtlicher Unrichtigkeit das Wider-
rufsermessen auf Null reduziere. Dagegen spreche auch 
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nicht, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im 
Asylfolgebescheid keine neue Abschiebungsandrohung er-
lassen habe.

Keine Anordnung der sofortigen Vollziehung bei einfa-
cher Antragsablehnung: Wenn das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge einen Asylantrag in einem nationalen 
Erstverfahren als einfach unbegründet ablehnt, dann ist die 
Anordnung der sofortigen Vollziehung der Abschiebungsan-
drohung rechtswidrig, meint das Verwaltungsgericht Berlin in 
seinem Beschluss vom 12. März 2024 (Az. 34 L 410/23 A). 
Bei der Ablehnung eines Asylantrags als einfach unbegrün-
det habe die Klage gemäß §§ 38, 75 AsylG aufschiebende 
Wirkung, eine Rechtsgrundlage für die Anordnung der sofor-
tigen Vollziehung kenne das Asylgesetz in einer solchen 
Konstellation nicht. Eine solche Anordnung gemäß § 80 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO würde außerdem gegen Europa-
recht verstoßen, weil Art. 46 Abs. 5 Asylverfahrensrichtlinie 
2013/32/EU den generellen Sukzessiveffekt von Rechtsbe-
helfen gegen asylrechtliche Entscheidungen regele und eine 
in Art. 46 Abs. 6 Verfahrensrichtlinie genannte Durchbre-
chung des Suspensiveffektes bei einer einfach unbegründe-
ten Ablehnung eines Asylerstantrages nicht vorliege.

Anspruch auf Wiederaufgreifen des Verfahrens zum 
Schutz des Familienlebens: Mit einem bunten Strauß aktu-
eller asylverfahrensrechtlicher Probleme beschäftigt sich das 
Verwaltungsgericht München in seinem Gerichtsbescheid 
vom 6. März 2024 (Az. M 10 K 24.30366) im Kontext der 
Wahrung von Familieneinheit nach Abschluss eines Asylver-
fahrens. Aus Europarecht ergebe sich zwar kein Grundsatz, 
wonach der Schutz des Familienlebens gemäß Art. 8 EMRK 
ein zielstaatsbezogenes Abschiebungsverbot gemäß § 60 
Abs. 5 AufenthG begründen könne, weil sich das Gebot der 
richtlinienkonformen Auslegung von nationalem Recht nur 
auf solches nationales Recht erstrecke, das von Europarecht 
determiniert bzw. erfasst sei, was bei § 60 Abs. 5 AufenthG 
nicht der Fall sei. Zur Gewährleistung des Schutzes des Fa-
milienlebens gemäß Art. 8 EMRK folge jedoch aus dem Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs vom 15. Februar 2023 
(Rs. C‑484/22) ein Anspruch auf das Wiederaufgreifen eines 
Asylverfahrens in Hinblick auf die Aufhebung von Abschie-
bungsandrohungen sowie der hieran anknüpfenden Einrei-
se- und Aufenthaltsverbote. In zeitlicher Hinsicht dürfte da-
bei zum einen auf allgemeiner Ebene die tradierte Ein-
schätzung, dass Entscheidungen des Gerichtshofs der 
Europäischen Union per se keine Änderung der Rechtslage 
begründen könnten, wegen des Urteils des Gerichtshofs 
vom 8. Februar 2024 (Rs. C-216/22) wohl nicht mehr unein-
geschränkt zutreffen (siehe dazu HRRF-Newsletter Nr. 131). 
Zum anderen stelle jedenfalls der seit dem 27. Februar 2024 
geltende § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AsylG n.F. eine Rechtsla-
genänderung dar, die im Kontext des Wiederaufgreifens ei-
nes Asylverfahrens zu berücksichtigen sei. In Hinblick auf die 
alternative Möglichkeit, statt eines Wiederaufgreifen des 
Asylverfahrens bei der zuständigen Ausländerbehörde eine 
Duldung aus Rechtsgründen (§ 60a Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 Auf-
enthG) wegen eines inländischen Abschiebungshindernisses 
geltend zu machen, sei eine Duldung schon begriffsmäßig 
nur eine befristete Aussetzung der Abschiebung, welche die 
Ausreisepflicht des Ausländers unberührt lasse, während mit 

einem Wiederaufgreifensantrag im Erfolgsfall die Ausreise-
pflicht insgesamt beseitigt werden könnte. Dabei sei eine 
„Duldung ohne Ausreisepflicht“, die sonst wohl nur als Folge 
einer Titelversagung in Fällen des § 25 Abs. 2 Satz 1, Abs. 1 
Satz 2 AufenthG bzw. § 25 Abs. 3 Satz 2 AufenthG ohne 
gleichzeitiges Vorliegen einer anderweitigen Rückkehrent-
scheidung vorkommen dürfte, zwar statusmäßig nicht per se 
höherwertiger als eine „Duldung mit Ausreisepflicht“, bringe 
aber eben doch einige weitere Vorteile mit sich. So wären bei 
einer Aufhebung der Abschiebungsandrohung nicht nur das 
hieran anknüpfende Einreise- und Aufenthaltsverbot aufzu-
heben, sondern auch bestimmte ordnungsrechtliche Verfü-
gungen bzw. Beschränkungen dann nicht mehr möglich. Ein 
auf die Aufhebung der Abschiebungsandrohung und der 
hieran anknüpfenden Einreise- und Aufenthaltsverbote ge-
richteter Wiederaufgreifensantrag sei auch nicht unzulässig. 
Es sei zwar richtig, dass nach der Vorstellung des Rückfüh-
rungsverbesserungsgesetzes mit der neu geschaffenen Re-
gelung des § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AsylG weiterhin zwischen 
der asyl- und ausländerrechtlichen Prüfzuständigkeit diffe-
renziert werden solle und hinsichtlich bestandskräftiger Alt-
fälle die Ausländerbehörden als „sachnäher“ als das Bun-
desamt betrachtet würden. Eine trennscharfe Aufteilung 
zwischen asyl- und ausländerrechtlicher Zuständigkeit im 
neu geschaffenen § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AsylG sei für be-
standskräftige Altfälle jedoch nicht ausreichend abgesichert 
worden und es existiere auch keine Übergangsregelung. Es 
spreche daher manches dafür, dass der Verzicht des Gesetz-
gebers auf Aufnahme einer Übergangsregelung zu § 34 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AsylG n.F. für bestandskräftige Altfälle 
sehenden Auges die Möglichkeit von Betroffenen in Kauf 
nehme, Wiederaufgreifensanträge an das Bundesamt mit 
dem Ziel stellen zu können, die vorgesehene Befassung der 
Ausländerbehörden im Kontext des § 60a Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 
AufenthG zu umgehen. Es bestehe eher das praktische Pro-
blem, dass Betroffene einer bestandskräftigen Abschie-
bungsandrohung nicht nur alternativ, sondern auch kumula-
tiv im Weg der Geltendmachung eines Duldungsanspruchs 
bei der zuständigen Ausländerbehörde und beim Bundes-
amt im Weg des Wiederaufgreifens des Verfahrens nachträg-
lich inlandsbezogene Sachverhalte geltend machen könn-
ten. Da aber nach allem der Rückgriff auf die allgemeinen 
Regeln in § 51 VwVfG vom Gesetzgeber in § 34 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 AsylG n.F. mangels Aufnahme einer Übergangsrege-
lung für bestandskräftige Altfälle nicht ausdrücklich ausge-
schlossen worden sei, könne Betroffenen die Zulässigkeit ei-
nes Wiederaufgreifensantrags nicht mit dem Einwand 
abgesprochen werden, die Ausländerbehörden seien die 
sachnähere Behörde.

Rückführungsverbesserungsgesetz beeinflusst anhän-
gige Beschwerden nicht: In Hinblick auf das am 27. Febru-
ar 2024 in Kraft getretene Rückführungsverbesserungsge-
setz führt der Verwaltungsgerichtshof Mannheim in seinem 
Beschluss vom selben Tag (Az. 11 S 276/24) aus, dass der 
nun in § 80 AsylG ausdrücklich angeordnete Ausschluss der 
Beschwerde gegen Entscheidungen über Maßnahmen zum 
Vollzug einer Abschiebungsandrohung oder Abschiebungs-
anordnung nicht für Beschwerden gilt, die am 27. Februar 
2024 bereits gerichtlich anhängig waren oder die noch ge-
gen verwaltungsgerichtliche Beschlüsse erhoben werden 
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können, die vor dem 27. Februar 2024 zugestellt wurden. 
Der im Rechtsstaatsprinzip wurzelnde Schutz des Vertrau-
ens eines Rechtsmittelführers in die nach Maßgabe der 
Grundsätze des intertemporalen Prozessrechts gewährleis-
tete Rechtsmittelsicherheit gebiete, dass bei einem gesetz-
lich festgelegten Rechtsmittelausschluss ein bereits einge-
legtes oder ursprünglich noch zulässiges Rechtsmittel 
zulässig bleibe, sofern das Gesetz nicht mit hinreichender 
Deutlichkeit etwas Abweichendes bestimme. Das Rückfüh-
rungsverbesserungsgesetz enthalte keine solche intertem-
porale Regelung.

BAMF-Zuständigkeit bleibt auch bei Antragsrücknahme:
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bleibt für den 
Erlass einer Abschiebungsandrohung und eines Einreisever-
bots auch noch nach der Rücknahme des Asylantrags zu-
ständig, sagt das Oberverwaltungsgericht Greifswald in sei-
nem Urteil vom 19. Februar 2024 (Az. 4 LB 179/23 OVG) und 
verweist dabei auf das Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts vom 17. Dezember 2009 (Az. 10 C 27.08). Der Anwen-
dungsbereich des § 34 Abs. 1 Satz 1 AsylG sei nicht auf Fälle 
beschränkt, in denen das Bundesamt über den Asylantrag in 
der Sache entschieden habe, sondern erfasse vielmehr auch 
die Fälle, in denen es einer Sachentscheidung wegen der 
Rücknahme des Antrags nicht mehr bedürfe.

Untätigkeitsklage besser erst nach 15 Monaten: In einer 
Änderung ihrer bisherigen Rechtsprechung geht die 17. 
Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf in ihrem Be-
schluss vom 19. Februar 2024 (Az. 17 K 7670/23.A) nunmehr 
davon aus, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge über Asylanträge regelmäßig nicht mehr innerhalb von 
sechs Monaten entscheiden muss, sondern gemäß § 24 
Abs. 4 S. 2 Nr. 2 AsylG (erst) nach 15 Monaten, weil die Zahl 
der beim Bundesamt gestellten Asylanträge in den vergan-
genen Jahren stark gestiegen sei. Das hat für die Praxis vor 
allem zur Folge, dass Untätigkeitsklagen vor Ablauf dieser 
verlängerten Entscheidungsfrist besser nicht erhoben wer-
den sollten, um nicht zu riskieren, gemäß §§ 75, 161 Abs. 3 
VwGO auf den Kosten der Klage sitzenzubleiben.

Keine isolierte Aufhebung der Bestandskraft eines Ver-
waltungsaktes: Das Verwaltungsgericht Hamburg führt in 
seinem Gerichtsbescheid vom 15. Februar 2024 (Az. 5 A 
5303/23) aus, dass die Rechtsordnung keine isolierte Aufhe-
bung der Bestandskraft eines Verwaltungsaktes kennt. Eine 
Bestandskraftmitteilung des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge an eine Ausländerbehörde und ihre nachträgliche 
Aufhebung seien lediglich Wissenserklärungen; wenn das 
Bundesamt in einem solchen Schreiben formuliere, dass 
eine „bereits mitgeteilte Bestandskraft aufgehoben“ werde, 
sei damit ersichtlich lediglich gemeint, dass eine vorherige 
Bestandskraftmitteilung aufgehoben werden solle.

Familienschutz auch ohne Ehe im Herkunftsstaat: Mit ei-
ner so ungewöhnlichen wie reizvollen Interpretation der Vor-
aussetzungen des Familienschutzes für Ehegatten wartet 
das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 9. Febru-
ar 2024 (Az. 38 K 86/20 A) auf. Familienschutz für Ehegatten 
gemäß § 26 AsylG setzt an sich voraus, dass die Ehe mit 
dem Stammberechtigten schon in dem Staat bestanden hat, 

in dem der Stammberechtigte „verfolgt wird“ bzw. in dem ein 
ernsthafter Schaden droht. Familienschutz sei aber, so das 
Verwaltungsgericht, akzessorisch zum internationalen 
Schutz des stammberechtigten Familienmitglieds, für das 
Voraussetzung für eine Schutzgewähr wiederum nicht nur 
die im Herkunftsstaat drohende Verfolgung bzw. der dort 
drohende ernsthafte Schaden sei, sondern gemäß § 27 
AsylG auch, dass das stammberechtigte Familienmitglied 
keine anderweitige Sicherheit vor Verfolgung bzw. vor dem 
drohenden ernsthaften Schaden in einem anderen Staat ge-
funden habe. Diese „Staaten der fehlenden Sicherheit“ 
müssten aufgrund der Akzessorietät des Familienschutzes 
mit in § 26 AsylG hineingelesen werden; dem Ehegatten ei-
nes Schutzberechtigten sei daher die Flüchtlingseigenschaft 
auch dann zuzuerkennen, wenn die Ehe mit dem Schutzbe-
rechtigten (nur) in dem Staat bestanden habe, in dem der 
Schutzberechtigte sich aufgehalten habe, ohne dort gemäß 
§ 27 AsylG Sicherheit vor Verfolgung gefunden zu haben. 
Eingekleidet war das Verfahren übrigens in eine etwas un-
übersichtliche Konstellation, in der das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge der Klägerin zunächst irrtümlich 
Flüchtlingsschutz aus eigenem Recht zuerkannt hatte, weil 
es davon ausgegangen war, dass sie aus einem anderen 
Staat als von ihr angegeben stammte. Ein Widerruf dieser 
Anerkennung scheide im Prinzip aus, so das Verwaltungsge-
richt, weil § 73 AsylG einen Widerruf nicht ermögliche, wenn 
wie hier ein bloßer Behördenfehler die irrtümliche Anerken-
nung verschuldet habe. Im entschiedenen Verfahren lag 
dann zwar an sich der besondere Widerrufsgrund des § 73 
Abs. 5 AsylG vor, weil die Klägerin unter dem Schutz der UN-
RWA stand, allerdings sei die Aufhebungsentscheidung des 
Bundesamts im Ergebnis doch rechtswidrig gewesen, näm-
lich wegen des in § 73 Abs. 4 Hs. 2 AsylG klarstellend zum 
Ausdruck gebrachten „Grundsatzes der doppelten De-
ckung“, eben weil die Klägerin einen Anspruch auf Zuerken-
nung von Familienflüchtlingsschutz habe.

Auch bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen Pro-
zesskostenhilfe nur bei Erfolgsaussicht: Auch im Fall ei-
nes unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings sind die hinrei-
chenden Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung im Pro-
zesskostenhilfeverfahren zu prüfen, sagt das Verwal-
tungsgericht Weimar in seinem Beschluss vom 9. Februar 
2024 (Az. 2 K 911/23 We). Weder aus Art. 25 EU-Asylverfah-
rensrichtlinie 2013/32/EU und Art. 47 GRCh noch aus der 
UN-Kinderrechtskonvention und der Genfer Flüchtlingskon-
vention sei ein Anspruch unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge auf unentgeltliche Rechtsberatung unabhängig 
von den Erfolgsaussichten ihrer Asylanträge abzuleiten.

Örtliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts bei län-
derübergreifender Verteilung: In Streitigkeiten betreffend 
die länderübergreifende Verteilung nach § 51 AsylG be-
stimmt sich die örtliche Zuständigkeit auch dann nach § 52 
Nr. 2 Satz 3 Halbs. 1 VwGO, wenn das danach zuständige 
Verwaltungsgericht einem anderen Land angehört als die 
Behörde, die nach § 51 Abs. 2 Satz 2 AsylG über den Antrag 
auf länderübergreifende Verteilung zu entscheiden hat, sagt 
das Bundesverwaltungsgericht in zwei Beschlüssen vom 5. 
Februar 2024 (Az. 1 AV 1.23) und vom 6. Februar 2024 (Az. 
1 AV 2.23). Den Entscheidungen lag ein negativer Kompe-
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tenzkonflikt der Verwaltungsgerichte Gießen (Hessen) und 
Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) zugrunde, die beide das je-
weils andere Gericht für zuständig hielten; die Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts leuchtet zwar nicht intuitiv 
ein, folgt aber wohl der Konzeption des Gesetzgebers. Den 
an sich gemäß § 83 Satz 1 VwGO, § 17a Abs. 2 Satz 3 GVG 
bindenden Verweisungsbeschlüssen des Verwaltungsge-
richts Gießen hat das BVerwG die Bindungswirkung abge-
sprochen, weil die Bindungswirkung bei „extremen Rechts-
verstößen“ entfalle. Ein solcher extremer Rechtsverstoß 
liege hier vor, weil die vom VG Gießen vorgenommene ein-
schränkende Auslegung des § 52 Nr. 2 Satz 3 Halbs. 1 
VwGO offensichtlich unhaltbar sei.

Aufenthaltsrecht
Keine zeitlich unbefristeten Ordnungsverfügungen: Das 
Verwaltungsgericht Schleswig hält in seinem Beschluss vom 
12. März 2024 (Az. 11 B 20/24) nichts von einer gegenüber 
einem Ausländer erlassenen zeitlich unbefristeten Anord-
nung gemäß § 46 Abs. 1 AufenthG, wonach der Ausländer 
sich zu bestimmten Tageszeiten in seiner Wohnung aufzuhal-
ten bzw. seine Abwesenheit rechtzeitig anzuzeigen hat. Eine 
solche zeitlich unbefristete Verpflichtung stehe erkennbar 
außer Verhältnis zu dem verfolgten Zweck einer Dublin-Über-
stellung. Zwar sei die Anordnung durch die Ausreise aus 
dem Bundesgebiet auflösend bedingt, allerdings würde die 
Anordnung unendlich fortbestehen, wenn der Antragsteller 
nicht überstellt werde oder freiwillig ausreise, selbst dann, 
wenn eine Überstellung gar nicht mehr möglich sei, etwa, 
weil die Überstellungsfrist verstrichen sei. Soweit dagegen 
vorgetragen worden sei, dass eine Begrenzung auf die 
grundsätzlich sechs Monate betragende Überstellungsfrist 
im Vorwege nicht möglich sei, weil sich die Überstellungsfrist 
im Einzelfall verlängern könnte, könne dem nicht gefolgt wer-
den. Es sei noch gar nicht absehbar, ob sich die Überstel-
lungsfrist verlängern würde und es wäre ohne weiteres mög-
lich, die Anordnung zunächst zu befristen und später zu 
verlängern, sollte sich die Überstellungsfrist verlängern. Die 
Anordnung sei darüber hinaus vermutlich auch zu unbe-
stimmt, weil sie dem Ausländer aufgebe, seine geplante Ab-
wesenheit täglich bis 12 Uhr mitzuteilen. Hier fehle eine Re-
gelung für den Fall, dass dem Ausländer eine Anzeige bis 12 
Uhr nicht möglich sei, weil er sich z.B. erst später entschei-
de, weil er die geforderten Daten nicht lückenlos angeben 
könne oder weil die Behörde an dem betreffenden Tag ge-
schlossen und telefonisch nicht erreichbar sei und dem An-
tragsteller keine anderen Kommunikationsmöglichkeiten zur 
Verfügung stünden.

Gemeindliche Obdachlosenunterbringung bei Familien-
nachzug: Der Verwaltungsgerichtshof München berichtet in 
einer Pressemitteilung vom 29. Februar 2024 über seinen 
noch nicht im Volltext vorliegenden Beschluss vom 15. Fe-
bruar 2024 (Az. 4 CE 24.60), in dem er eine bayerische Ge-
meinde dazu verpflichtet hat, den im Wege des Familien-
nachzugs später nachgezogenen Familienangehörigen eines 
anerkannten Flüchtlings eine Obdachlosenunterkunft im Ge-
meindegebiet zuzuweisen. Die Gemeinde sei als örtliche Si-

cherheitsbehörde zur Unterbringung von unfreiwillig Ob-
dachlosen in ihrem Gemeindegebiet verpflichtet; die An-
tragsteller hätten sich allein durch die Einreise nach 
Deutschland, ohne hier über eine Unterkunft zu verfügen, 
nicht freiwillig in die Obdachlosigkeit begeben, wenngleich 
dies möglicherweise vorhersehbar gewesen sei. Dass der 
Bundesgesetzgeber im vorliegenden Fall den Familiennach-
zug trotz fehlenden Wohnraums gestattet und so vielleicht 
eine Ursache für die Obdachlosigkeit gesetzt habe, entbinde 
die Gemeinde nicht von ihrer Aufgabe.

Kein Chancen-Aufenthalt bei sehr kurzer Aufenthaltsun-
terbrechung: Eine auch nur kurzzeitige Ausreise aus dem 
Bundesgebiet im Duldungsstatus hat das Erlöschen der Dul-
dung zur Folge und führt zu einer Unterbrechung der Vorauf-
enthaltszeit des § 104c Abs 1 S 1 AufenthG, so dass dessen 
Voraussetzungen nicht vorliegen, sagt das Verwaltungsge-
richt Sigmaringen in seinem Beschluss vom 26. Februar 
2024 (Az. 1 K 344/24). Die in Rechtsprechung und Literatur 
einhellig vertretene Auffassung, dass bei § 25b AufenthG 
kurzfristige Unterbrechungen des Aufenthalts unschädlich 
seien, könne auf das Chancen-Aufenthaltsrecht des § 104c 
AufenthG aufgrund der grundlegend anderen Normsystema-
tik und des eindeutigen Wortlautes nicht übertragen werden. 
Vielmehr sei für die Frage, ob eine kurzzeitige Ausreise auch 
von nur wenigen Stunden eine Unterbrechung des Vorauf-
enthalts im Sinne des § 104c AufenthG darstelle, zwischen 
den verschiedenen Aufenthaltsstatus der Duldung und der 
Aufenthaltserlaubnis zu differenzieren, weil die Aufent-
haltserlaubnis und die Duldung sich unterschiedlich verhiel-
ten, wenn ihr Inhaber ausreise. Sofern die BMI-Anwen-
dungshinweise kurzfristige Unterbrechungen des Aufent-
halts im Bundesgebiet für unschädlich hielten, beziehe sich 
das nur auf den physischen Aufenthalt, nicht jedoch auf das 
Erfordernis des ununterbrochenen Besitzes u.a. einer Dul-
dung, die jedoch wie der Duldungsanspruch gemäß § 60a 
Abs. 5 S. 1 AufenthG mit der physischen Ausreise erlösche, 
auch wenn diese lediglich versehentlich erfolge, und bei ei-
ner anschließenden Wiedereinreise nicht wieder auflebe. In-
sofern müssten betroffene Duldungsinhaber „in Grenzgebie-
ten besondere Vorsicht walten lassen“. Im entschiedenen 
Verfahren war der Kläger im Bahnhof von Kehl (Baden-Würt-
temberg) aus Versehen in einen Nahverkehrszug nach Straß-
burg (Frankreich) eingestiegen und sodann mit dem nächs-
ten Zug nach Deutschland zurückgekehrt; dabei wurde er 
von der Bundespolizei kontrolliert.

Maßregel ist keine Freiheitsstrafe: Eine Unterbringung als 
Maßregel der Besserung und Sicherung ist keine Freiheits-
strafe im Sinne von § 60 Abs. 8 S. 1 AufenthG und kann die 
Anerkennung als Flüchtling darum nicht verhindern, sagt das 
Verwaltungsgericht Kassel in seinem Urteil vom 16. Februar 
2024 (Az. 1 K 1417/21.KS.A). Der Begriff der Freiheitsstrafe 
sei „technisch“ im Sinne der §§ 38, 39 StGB zu verstehen, 
und wenngleich die Unterbringung nach § 63 StGB aufgrund 
eines Sicherungsverfahrens aus laienhafter Perspektive in 
ihrer faktischen Bedeutung für den Betroffenen vergleichba-
re Auswirkungen haben möge wie eine Freiheitsstrafe, werde 
sie nicht von dem Begriff der Freiheitsstrafe in § 60 Abs. 8 
S. 1 Alt. 2 AufenthG umfasst. Hätte der Gesetzgeber dies 
aufgrund der Zielrichtung der Ausschlussnorm beabsichtigt, 
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sein, wenn die Behandlung wie hier aus medizinischen Grün-
den unaufschiebbar sei. Die Behandlung sei auch bei einem 
perspektivisch nur vorübergehenden Aufenthalt im Bundes-
gebiet erforderlich gewesen und habe in dieser Zeit des Auf-
enthalts auch abgeschlossen werden können. Nichts ande-
res hätte gegolten, wenn die Therapie zwar dauerhaft 
erforderlich gewesen, aber zur Abwendung einer unumkehr-
baren oder akuten Verschlechterung in der Zeit des Aufent-
halts im Bundesgebiet notwendig geblieben wäre.

Aufenthaltsbeendigung
Verstärkter Ausweisungsschutz für langfristig aufent-
haltsberechtigte Drittstaatsangehörige: Der durch die 
Daueraufenthaltsrichtlinie 2003/109/EG gewährte Schutz 
von Drittstaatsangehörigen, die in einem EU-Mitgliedstaat 
langfristig aufenthaltsberechtigt sind, greift auch dann, wenn 
sich solche Drittstaatsangehörigen unter Verstoß gegen ein 
Einreiseverbot im Hoheitsgebiet eines anderen EU-Mit-
gliedstaats aufhalten und dort auch keinen Aufenthaltstitel 
nach Kapitel III der Richtlinie beantragt haben, sagt der Eu-
ropäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 14. März 2024 
(Rs. C-752/22). Daraus folge, dass sich auch solche Dritt-
staatsangehörigen auf den verstärkten Ausweisungsschutz 
aus Art. 12 Abs. 3 und Art. 22 Abs. 3 der Richtlinie berufen 
könnten.

Abschiebungshaftrecht
Irrtümliche Haftanordnung in der Hauptsache unschäd-
lich: Wer kennt es nicht: Die Ausländerbehörde will eigent-
lich nur eine einstweilige Anordnung auf vorläufige Freiheits-
entziehung gemäß § 427 FamFG erreichen, das Haftgericht 
ordnet aber irrtümlich Haft in der Hauptsache an. So passiert 
in dem Verfahren, in dem der Bundesgerichtshof jetzt mit 
Beschluss vom 5. Dezember 2023 (Az. XIII ZB 14/21) klarge-
stellt hat, dass ein solcher irrtümlicher Haftbeschluss die 
Durchführung eines weiteren Haftanordnungsverfahrens 
nicht hindert. Eine Haftentscheidung im Verfahren der einst-
weiligen Anordnung entfalte keine Sperrwirkung für die Ein-
leitung des Hauptsacheverfahrens, das gelte auch dann, 
wenn das zunächst mit dem Verfahren befasste Haftgericht 
in Verkennung der Reichweite des dort gestellten Haftan-
trags statt einer vorläufigen Freiheitsentziehung eine Haftan-
ordnung in der Hauptsache erlasse. Das Hauptsacheverfah-
ren bleibe zulässig, weil eine Haftanordnung nicht in 
materielle Rechtskraft erwachsen könne.

Sonstiges
Keine Entschädigung bei neu ausgehandeltem Waffen-
stillstand: Die anhaltende Veränderung der Sicherheitslage 
in einem Zielstaat infolge eines neu ausgehandelten Waffen-
stillstandes stellt eine sachliche Rechtfertigung für ein Ab-
warten mit einer asylgerichtlichen Entscheidung dar, sagt 

wäre die Ergänzung des Tatbestandes um den Zusatz „oder 
nur deshalb nicht verurteilt, weil seine Schuldunfähigkeit er-
wiesen oder nicht auszuschließen ist“ ohne Not möglich ge-
wesen. Solche Hilfsformulierungen seien anderen Bundes-
gesetzen durchaus bekannt, von einer redaktionellen 
Ungenauigkeit könne derweil auch nicht ausgegangen wer-
den, weil der Gesetzgeber die Art der vorausgesetzten Tat in 
der Entwicklungshistorie der Norm doch mehrmals ange-
passt habe.

Bloßer Duldungsanspruch reicht für Chancen-Aufenthalt 
nicht: Das Oberverwaltungsgericht Greifswald geht in sei-
nem Beschluss vom 8. Januar 2024 (Az. 2 O 559/23 OVG)
davon aus, dass für die Erfüllung der Voraufenthaltsfrist des 
§ 104c Absatz 1 Satz 1 AufenthG ein bloßer Anspruch auf 
Erteilung einer Duldung nicht ausreicht, da der Wortlaut der 
Norm darauf abstelle, dass sich der Ausländer „geduldet“ im 
Bundesgebiet aufgehalten haben müsse. Das setze die Er-
teilung einer Duldung voraus, also die Entscheidung der 
Ausländerbehörde, die Abschiebung des Ausländers auszu-
setzen. Es sei zweifelhaft, ob § 104c Absatz 1 Satz 1 Auf-
enthG lediglich auf einen Duldungsanspruch abstelle, weil 
dies erfordern würde, nachträglich im Verfahren über die Er-
teilung der Aufenthaltserlaubnis für gegebenenfalls mehrere 
Jahre zurückliegende Zeiträume zu klären, ob in der Vergan-
genheit unter irgendeinem Gesichtspunkt ein Duldungsan-
spruch bestanden habe. Dafür, dass dies vom Gesetzgeber 
gewollt war, lasse sich weder dem Wortlaut des Gesetzes 
noch den Gesetzgebungsmaterialien etwas entnehmen. Die 
Argumentation mit dem Schweigen des Gesetzgebers ist 
übrigens zumindest zweischneidig, weil sich dem Wortlaut 
und den Gesetzgebungsmaterialien ja auch nicht entnehmen 
lässst, dass der Gesetzgeber das nicht gewollt hat.

Aufnahmebedingungen
Kostenerstattung für stationäre psychiatrische Behand-
lung eines Schutzsuchenden: In seinem Urteil vom 29. Fe-
bruar 2024 (Az. B 8 AY 3/23 R), über den es in einem Termin-
bericht und in einer Pressemitteilung berichtet, hat das 
Bundessozialgericht die Revision des Landkreises Hildes-
heim gegen die Verurteilung zur Übernahme der Kosten für 
eine vierwöchige stationäre psychiatrische Behandlung ei-
nes Schutzsuchenden zurückgewiesen. Der Kläger hatte 
sich nach einem Suizidversuch seines Mitbewohners im ge-
meinsamen Zimmer der Flüchtlingsunterkunft in einem Zen-
trum für traumatisierte Flüchtlinge vorgestellt, an einer am-
bulanten Stabilisierungsgruppe aber nicht teilgenommen, 
nachdem der beklagte Landkreis seinen Antrag auf Über-
nahme der Fahrkosten dorthin abgelehnt hatte. Die Würdi-
gung des Landessozialgerichts, dass die stationäre Behand-
lung des Klägers wegen des Verdachts auf eine schwere 
depressive Episode und eine posttraumatische Belastungs-
störung als Notfall notwendig gewesen sei, um den Eintritt 
eines kritischen Stadiums der Erkrankung zu verhindern und 
eine Eigengefährdung auszuschließen, sei nicht zu bean-
standen, meinte das Bundessozialgericht. „Akut“ im Sinne 
von § 4 Abs. 1 AsylbLG könne auch die Verschlimmerung 
einer bestehenden, gegebenenfalls chronischen Erkrankung 
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das Oberverwaltungsgericht Schleswig in seinem Beschluss 
vom 22. Februar 2024 (Az. 4 P 11/23 EK), so dass dann eben 
keine Entschädigung für eine überlange gerichtliche Verfah-
rensdauer gemäß § 173 S. 2 VwGO, § 198 GVG zu zahlen ist. 
In Anbetracht der sich verändernden Lage im Jemen und der 
daraus gefolgten Änderung der Kammerrechtsprechung des 
mit dem Verfahren befassten Verwaltungsgerichts sei es 
nachvollziehbar und sachlich gerechtfertigt gewesen, dass 
das Gericht für die Dauer der Waffenruhe zwischen März 
2022 und Oktober 2022 und mithin für einen Zeitraum von 
ca. acht Monaten von einer Entscheidung abgesehen habe, 
um zunächst den Verlauf des innerstaatlichen Konflikts ab-
zuwarten. Nachdem dieser beendet gewesen sei, sei es wie-
derum gehalten gewesen, zur Findung einer neuen Kammer-
linie zunächst die Auswirkungen der Waffenruhe auf den 
Konflikt abzuwarten und durch die Zusammenstellung, Sich-
tung, Aus- und Bewertung neuerer Erkenntnismittel eine 
neue Einschätzung zur Sicherheitslage im Jemen vorzuneh-

men, was es vorliegend auch getan habe, um schließlich im 
März 2023 zu einer neuen Entscheidungspraxis zu gelangen. 
Vor diesem Hintergrund sei eine unangemessene Verzöge-
rung des Asylklageverfahrens nicht festzustellen, und stell-
ten Bitten um Verfahrensförderung und Sachstandsanfragen 
kein Kriterium für eine vorrangige Bearbeitung dar. Auch kei-
ne Entschädigung gibt es übrigens, wenn eine Verzögerung 
keine Ursache im Bereich der Gerichte hat, sondern durch 
die Beteiligten selbst verursacht worden ist. In dem der Ent-
schädigungsklage zugrundeliegenden gerichtlichen Verfah-
ren waren auf Seiten der Schutzsuchenden immerhin drei 
Rechtsanwälte involviert, die zum Teil parallel Klagen erho-
ben und zeitgleich unterschiedliche Prozesserklärungen ab-
gegeben hatten. Das asylgerichtliche Verfahren dauerte ins-
gesamt 43 Monate, von denen letztlich noch vier Monate 
unangemessen langer Verfahrensdauer und damit eine Ent-
schädigung in Höhe von 400 Euro pro Kläger übrig blieben.
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